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ESEF-Unterlagen der GEA Group Aktiengesell-
schaft zum 31. Dezember 2023 

Die für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Konzernlageberichts („ESEF-Unterlagen“) mit dem Dateinamen „GE-
A_AG_JAuLB_ESEF-2023-12-31.xhtml“ (SHA256-Hashwert: 9a627e9e5b08790aa56003362 
e6a260ac694331464afc59fe3f9c485570586d2) stehen im geschützten Mandanten Portal für 
den Emittenten zum Download bereit. 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

 

An die GEA Group Aktiengesellschaft, Düsseldorf 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Konzernlageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der GEA Group Aktiengesellschaft, Düsseldorf, – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns (im Folgenden „zusammenge-
fasster Konzernlagebericht“) der GEA Group Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestand-
teile des zusammengefassten Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2023 und 

• vermittelt der beigefügte zusammengefasste Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zu-
sammengefasste Konzernlagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Konzernlagebe-
richt erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten 
Bestandteile des zusammengefassten Konzernlageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Konzern-
lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Konzern-
lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung 
(Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zu-
sammengefassten Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europa-
rechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Art. 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass 
wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Art. 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
zusammengefassten Konzernlagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 waren. Diese Sachverhalte 
wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

 

Bilanzielle Folgen der Ausschüttung der Kapitalrücklage einer Tochtergesellschaft 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den An-
hang, Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Abschnitte 1. Anlagever-
mögen und 17. Beteiligungsergebnis. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist zu 100 % an einer Tochtergesellschaft beteiligt, die 
wiederum Beteiligungen an verschiedenen operativen Gesellschaften hält. Diese Tochter-
gesellschaft verfügte über Kapitalrücklagen in Höhe von insgesamt TEUR 390.148. Mit Be-
schluss vom 30. November 2023 wurde diese Kapitalrücklage ausgeschüttet und an die GEA 
Group Aktiengesellschaft ausgezahlt. Diese Ausschüttung wurde im handelsrechtlichen Jah-
resabschluss der GEA Group Aktiengesellschaft teilweise erfolgswirksam erfasst. Der Teil der 
Ausschüttung der Kapitalrücklage, welcher der Auskehrung der während des Haltens der 
Beteiligung entstandenen stillen Reserven entspricht, wurde als Beteiligungsertrag erfolgs-
wirksam vereinnahmt, der verbleibende Teil wurde erfolgsneutral als Minderung des Beteili-
gungsbuchwertes erfasst. 

Die Aufteilung der Ausschüttung auf Beteiligungsertrag und erfolgsneutrale Minderung des 
Beteiligungsbuchwertes wurde durch Ermittlung des Verhältnisses des Zeitwertes der Vermö-
gensauskehrung zum Zeitwert der Beteiligung vor Vermögensauskehrung bestimmt. Dabei 
waren die Verhältnisse zum Ausschüttungszeitpunkt (30. November 2023) maßgeblich. 



 

 
 [kpmg|logo]  3 | 40073816-16161305 

 

Die GEA Group Aktiengesellschaft hat den Zeitwert vor Vermögensauskehrung für die Toch-
tergesellschaft – mit Unterstützung eines externen Sachverständigen – auf Basis des Ertrags-
wertverfahrens ermittelt.  

Die für das Ertragswertverfahren verwendeten Zahlungsströme basieren auf der vom Auf-
sichtsrat genehmigten bzw. ihm zur Kenntnis gebrachten Unternehmensplanung der GEA 
Group Aktiengesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften. Der jeweilige Kapitalisierungszins-
satz wird aus der Rendite einer risikoadäquaten Alternativanlage abgeleitet. 

Die Berechnung des Zeitwertes nach dem Ertragswertverfahren ist komplex und hinsichtlich 
der getroffenen Annahmen in hohem Maße von Einschätzungen und Beurteilungen der Ge-
sellschaft abhängig. Dies gilt insbesondere für die Schätzung der künftigen Zahlungsströme 
und die Ermittlung der Kapitalisierungszinssätze.  

Es besteht das Risiko für den Jahresabschluss, dass die Aufteilung der Ausschüttung aus der 
Kapitalrücklage in einen Beteiligungsertrag und eine erfolgsneutrale Minderung des Beteili-
gungsbuchwertes aufgrund einer unsachgemäßen Ermittlung des Zeitwerts nicht angemessen 
erfolgt ist. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zu Beginn der Prüfung haben wir uns ein detailliertes Verständnis darüber verschafft, wie der 
Prozess der Unternehmensplanung bei der GEA Group Aktiengesellschaft im Allgemeinen 
ausgestaltet ist.  

Wir haben unter Einbezug unserer Bewertungsspezialisten die Angemessenheit der wesent-
lichen Annahmen sowie der Bewertungsmethode für die von der Gesellschaft durchgeführte 
Unternehmensbewertung beurteilt. Dazu haben wir die erwarteten Zahlungsströme mit den 
Planungsverantwortlichen erörtert. Außerdem haben wir Abstimmungen mit anderen intern 
verfügbaren Prognosen und dem von den gesetzlichen Vertretern erstellten und vom Auf-
sichtsrat genehmigten bzw. zur Kenntnis genommenen Budget vorgenommen. Darüber hinaus 
haben wir die Konsistenz der Annahmen mit externen Markteinschätzungen beurteilt. 

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognosegüte überzeugt, indem wir die Planungen 
früherer Geschäftsjahre mit den tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abwei-
chungen analysiert haben.  

Die dem Kapitalisierungszinssatz zugrunde liegenden Annahmen und Daten haben wir mit 
eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren Daten verglichen. Um der bestehenden Prog-
noseunsicherheit Rechnung zu tragen, haben wir darüber hinaus die Auswirkungen möglicher 
Veränderungen des Kapitalisierungszinssatzes und der erwarteten Zahlungsströme auf den 
Zeitwert untersucht, indem wir alternative Szenarien berechnet und mit den Bewertungsergeb-
nissen der Gesellschaft verglichen haben (Sensitivitätsanalyse). Zur Sicherstellung der rech-
nerischen Richtigkeit der verwendeten Bewertungsmethode haben wir die Berechnungen der 
Gesellschaft anhand eigener Berechnungen auf Basis der Plandaten, mithilfe eigener Bewer-
tungsmodelle, nachvollzogen. 

Des Weiteren haben wir Kompetenz, Fähigkeit und Objektivität des von der GEA Group 
Aktiengesellschaft zur Ermittlung des aktuellen Zeitwertes der GEA Group Holding GmbH 
beauftragten externen Sachverständigen beurteilt sowie uns ein Verständnis von dessen 
Tätigkeit verschafft. 
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UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die der Bilanzierung der Ausschüttung aus der Kapitalrücklage einer Tochtergesellschaft 
zugrunde liegende Vorgehensweise der GEA Group Aktiengesellschaft ist sachgerecht und 
steht im Einklang mit den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen. Die 
der Ermittlung des Zeitwertes der Tochtergesellschaft zugrunde liegenden Methoden, Annah-
men und Daten sind sachgerecht. 

 

Einbringung der Anteile an einer Tochtergesellschaft in die GEA Refrigeration Technolo-
gies GmbH unter Aufdeckung stiller Reserven 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den An-
hang, Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Abschnitte 1. Anlagever-
mögen und 17. Beteiligungsergebnis. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist jeweils zu 100 % an der GEA Refrigeration Technolo-
gies GmbH und einer weiteren Tochtergesellschaft beteiligt. Die GEA Group Aktiengesell-
schaft hat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2023 die Anteile an dieser Tochterge-
sellschaft in die GEA Refrigeration Technologies GmbH eingebracht. Die GEA Refrigeration 
Technologies GmbH hat ihr Stammkapital um einen Geschäftsanteil in Höhe von 
EUR 1.000,00 erhöht und die GEA Group Aktiengesellschaft zur Übernahme dieses Anteils 
gegen Erbringung eines Betrages von EUR 1.000,00 in bar sowie sämtlicher Geschäftsanteile 
an der Tochtergesellschaft zugelassen. 

Die GEA Group Aktiengesellschaft hat diese Geschäftsanteile unter Aufdeckung stiller Reser-
ven zum Zeitwert in Höhe von EUR 201,9 Mio eingebracht.  

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der GEA Group Aktiengesellschaft werden die nach-
träglichen Anschaffungskosten der GEA Refrigeration Technologies GmbH in Form der hinge-
gebenen Anteile an der eingebrachten Tochtergesellschaft unter Anwendung der Tausch-
grundsätze zum Zeitwert bewertet. Die GEA Group Aktiengesellschaft hat den Zeitwert der 
eingebrachten Tochtergesellschaft – mit Unterstützung eines externen Sachverständigen – auf 
Basis des Ertragswertverfahrens ermittelt. 

Die für das Ertragswertverfahren verwendeten Zahlungsströme basieren auf der vom Auf-
sichtsrat genehmigten bzw. ihm zur Kenntnis gebrachten Unternehmensplanung der GEA 
Group Aktiengesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften. Der jeweilige Kapitalisierungszins-
satz wird aus der Rendite einer risikoadäquaten Alternativanlage abgeleitet. 

Die Berechnung des Zeitwertes nach dem Ertragswertverfahren ist komplex und hinsichtlich 
der getroffenen Annahmen in hohem Maße von Einschätzungen und Beurteilungen der Ge-
sellschaft abhängig. Dies gilt insbesondere für die Schätzung der künftigen Zahlungsströme 
und die Ermittlung der Kapitalisierungszinssätze.  

Es besteht das Risiko für den Jahresabschluss, dass die Ermittlung des Zeitwertes und damit 
der nachträglichen Anschaffungskosten der GEA Refrigeration Technologies GmbH aufgrund 
einer unsachgemäßen Ermittlung des Zeitwertes der eingebrachten Tochtergesellschaft nicht 
angemessen erfolgt ist. 
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UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zu Beginn der Prüfung haben wir uns ein detailliertes Verständnis darüber verschafft, wie der 
Prozess der Unternehmensplanung bei der GEA Group Aktiengesellschaft im Allgemeinen 
ausgestaltet ist.  

Wir haben unter Einbezug unserer Bewertungsspezialisten die Angemessenheit der wesent-
lichen Annahmen sowie der Bewertungsmethode für die von der Gesellschaft durchgeführte 
Unternehmensbewertung beurteilt. Dazu haben wir die erwarteten Zahlungsströme mit den 
Planungsverantwortlichen erörtert. Außerdem haben wir Abstimmungen mit anderen intern 
verfügbaren Prognosen und dem von den gesetzlichen Vertretern erstellten und vom Auf-
sichtsrat genehmigten bzw. zur Kenntnis genommenen Budget vorgenommen. Darüber hinaus 
haben wir die Konsistenz der Annahmen mit externen Markteinschätzungen beurteilt. 

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognosegüte überzeugt, indem wir die Planungen 
früherer Geschäftsjahre mit den tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abwei-
chungen analysiert haben.  

Die dem Kapitalisierungszinssatz zugrunde liegenden Annahmen und Daten haben wir mit 
eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren Daten verglichen. Um der bestehenden Prog-
noseunsicherheit Rechnung zu tragen, haben wir darüber hinaus die Auswirkungen möglicher 
Veränderungen des Kapitalisierungszinssatzes und der erwarteten Zahlungsströme auf den 
Zeitwert untersucht, indem wir alternative Szenarien berechnet und mit den Bewertungsergeb-
nissen der Gesellschaft verglichen haben (Sensitivitätsanalyse). Zur Sicherstellung der rech-
nerischen Richtigkeit der verwendeten Bewertungsmethode haben wir die Berechnungen der 
Gesellschaft anhand eigener Berechnungen auf Basis der Plandaten, mithilfe eigener Bewer-
tungsmodelle, nachvollzogen. 

Des Weiteren haben wir Kompetenz, Fähigkeit und Objektivität des von der GEA Group 
Aktiengesellschaft zur Ermittlung des aktuellen Zeitwertes der eingebrachten Tochtergesell-
schaft beauftragten externen Sachverständigen beurteilt sowie uns ein Verständnis von des-
sen Tätigkeit verschafft. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die der Ermittlung des Zeitwertes der eingebrachten Tochtergesellschaft zugrunde liegenden 
Methoden, Annahmen und Daten sind sachgerecht. Die der Bilanzierung der nachträglichen 
Anschaffungskosten für die Anteile an der GEA Refrigeration Technologies GmbH zugrunde 
liegende Vorgehensweise der GEA Group Aktiengesellschaft ist sachgerecht und steht im 
Einklang mit den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen.  

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verant-
wortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Be-
standteile des zusammengefassten Konzernlageberichts: 

• die nichtfinanzielle Konzernerklärung, die in dem zusammengefassten Konzernlagebericht  
enthalten ist, 

• die zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung der Gesellschaft und des 
Konzerns, die in dem zusammengefassten Konzernlagebericht enthalten ist, und 

• die im zusammengefassten Konzernlagebericht enthaltenen lageberichtsfremden und als 
ungeprüft gekennzeichneten Angaben. 



 

 
 [kpmg|logo]  40073816-16161305 | 6 

 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts. Die 
sonstigen Informationen umfassen nicht den Jahresabschluss, die inhaltlich geprüften Anga-
ben im zusammengefassten Konzernlagebericht sowie unseren dazugehörigen Bestätigungs-
vermerk. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Konzernlagebe-
richt erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir 
weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu 
ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu dem inhaltlich geprüften zusam-
mengefassten Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den zusammengefassten Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipula-
tionen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammenge-
fassten Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines zusammengefassten Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Konzernlagebericht 
erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Konzern-
lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Konzernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der zusammengefasste Konzernlagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Konzernlagebe-
richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und zusammengefassten Kon-
zernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im zusammengefassten Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Konzernlagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im zusammengefassten Konzernlagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Konzernlageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Konzernlagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur 
Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 
Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Konzernlagebe-
richts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 
ob die in der bereitgestellten Datei „GEA_AG_JAuLB_ESEF-2023-12-31.xhtml“ (SHA256-
Hashwert: 9a627e9e5b08790aa56003362e6a260ac694331464afc59fe3f9c485570586d2) 
enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses 
und des zusammengefassten Konzernlageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ 
bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat 
(„ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informatio-
nen des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Konzernlageberichts in das ESEF-
Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der 
oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten bereitgestellten Datei ent-
haltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und 
des zusammengefassten Konzernlageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben 
des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie 
unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des zu-
sammengefassten Konzernlageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahres-
abschluss und zum beigefügten zusammengefassten Konzernlagebericht für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu 
den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben 
genannten Datei enthaltenen Informationen ab. 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Konzernlageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prü-
fung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen 
und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (06.2022)) und des International 
Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung 
danach ist nachstehend weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat den 
IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des zusammen-
gefassten Konzernlageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, 
die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die 
Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der 
ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforde-
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rungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Kontrollen abzugeben. 

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-
Unterlagen enthaltende bereitgestellte Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezi-
fikation für diese Datei erfüllt. 

• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des ge-
prüften Jahresabschlusses und des geprüften zusammengefassten Konzernlageberichts 
ermöglichen. 

Übrige Angaben gemäß Art. 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 27. April 2023 als Abschlussprüfer gewählt. Wir 
wurden am 22. Juni 2023 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 
Geschäftsjahr 2011 als Abschlussprüfer der GEA Group Aktiengesellschaft tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Art. 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in 
Einklang stehen. 

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Bestätigungsver-
merks 
Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 
und dem geprüften zusammengefassten Konzernlagebericht sowie den geprüften ESEF-
Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-Format überführte Jahresabschluss und zusammenge-
fasste Konzernlagebericht – auch die in das Unternehmensregister einzustellenden Fassun-
gen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Jahresabschlusses und des 
geprüften zusammengefassten Konzernlageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbe-
sondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung 
mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 
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@@linksunterzeichner--@@ @@rechtsunterzeichner--@@

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dr. Philipp Ohmen. 

  

Düsseldorf, den 5. März 2024   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

 

  

Dr. Zeimes 
Wirtschaftsprüfer 

Dr. Ohmen 
Wirtschaftsprüfer 
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